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K U N D M A C H U N G 
 
1. Gemäß § 65 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 - ROG 2009, LGBl.Nr. 

30/2009 i.d.g.F., wird kundgemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes der 

erweiterten Grundstufe der Gemeinde Henndorf am Wallersee für den Bereich 

„Straßmühlweg-Böckl, Grundstück-Nr. 2117/1, KG 56305 Henndorf“ mindestens vier 

Wochen lang im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht 

aufliegt und im Internet unter www.henndorf.at einsehbar ist. 

 

2. Träger öffentlicher Interessen, sowie Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, sind 

berechtigt, innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Einwendungen 

vorzubringen. Die Einwendungen sind durch geeignete Unterlagen so zu belegen, dass 

eine einwandfreie Beurteilung möglich ist. 

 

 

Der Bürgermeister 

Martin Köllersberger 
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Gemeinde Henndorf am Wallersee  
Hauptstraße 65 
5302 Henndorf  
 
 
 
 
 
Betreff: Bebauungsplan der Grundstufe Straßmühlweg - Böckl 

Ergänzung eines erweiterten Bebauungsplanes der Grundstufe  
Planungsbereich Gp. 2117/1 – KG Henndorf 

       
 
 
 
 

Technischer Bericht  
 
 
 

1. Anlass der Aufstellung 
 
Im Bereich östlich des Zentrums wurde im Jahr 1989 für einige Parzellen ein Bebau-
ungsplan der Grundstufe verordnet. 
Auf der oben genannten Grundparzelle ist die westseitige Erweiterung eines beste-
henden Wohngebäudes geplant, wobei der vorgesehene Anbau die EG- und die KG-
Ebene betrifft. Es liegt dazu ein Einreichplan vom Nov. 2025, Planverfasser Ingeni-
eurbüro Baumgartner vor. 
 
Aufgrund der im rechtswirksamen Bebauungsplan der Grundstufe festgelegten Be-
bauungsgrundlagen wäre das Bauvorhaben derzeit nicht bewilligungsfähig, konkret 
steht die geplante Erweiterung in Widerspruch zur festgelegten Baufluchtlinie. Wei-
ters kommt es im südwestlichen Bereich zu einer Unterschreitung der gesetzlich vor-
gegebenen Mindestabstände. 
 
Da das Bauvorhaben nicht in Gegensatz zu der durch die Festlegungen des Bebau-
ungsplanes der Grundstufe angestrebten bzw. im näheren Umfeld entstandenen 
städtebaulichen Ordnung steht, sollen mit der Aufstellung eines Erweiterten Bebau-
ungsplanes der Grundstufe die erforderlichen Rahmenbedingungen für das Bauver-
fahren festgelegt werden. 
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2. Bestandsaufnahme gemäß §51 Abs. 1 SROG  
Der rechtsgültige Bebauungsplan der Grundstufe wurde im Jahr 1989 erstellt (Plan-
verfasser Architekt Dipl.-Ing. F. Aichhorn, GZ 317 BPL 04/87-85, vom 16.02.1989).  
Es wird auf den in diesem Zusammenhang erstellten technischen Bericht verwiesen. 
Es wird nun auf die einzelnen Punkte der folgenden Bestandsaufnahme nur insoweit 
eingegangen, als sich für die verfahrensgegenständliche Parzelle neue Planungsge-
sichtspunkte ergeben haben.  
 
 
2.1 Natürliche oder rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit  
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans war die ggst. Parzelle noch Be-
standteil eines größeren Grundstücks, zwischenzeitlich hat eine Realteilung stattge-
funden. Diese Gesamtparzelle war zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht gänzlich als 
Bauland gewidmet, im Zuge einer Überarbeitung des Flächenwidmungsplans wurde 
die Baulandabgrenzung entlang der Südgrenze der neu geteilten Grundstücke fest-
gelegt, so dass das Planungsgebiet des Erw. Bebauungsplans der Grundstufe voll-
ständig innerhalb des Baulands liegt.  
 
Im Zuge der Bauplatzerklärung wurde entlang der Straße eine Abtretungsfläche von 
etwa 30m² festgelegt, die bei der Abgrenzung der Parzelle berücksichtigt wurde. Da 
der Bebauungsplan die Baufluchtlinie in einem Abstand von 5,0m zur ursprünglichen 
Grenze der Straßenparzelle vorgegeben hat, ist die konkrete Lage nicht mehr zwei-
felsfrei festzustellen, das Bestandsgebäude scheint aber unter Berücksichtigung die-
ser ursprünglichen Festlegung errichtet worden zu sein. 
 
Im südlichen Bereich ist eine gelbe Gefahrenzone der WLV kenntlich gemacht, mit 
dem Baubestand bzw. der geplanten Gebäudeerweiterung kommt es zu keiner 
Überschneidung. 
 
Sonstige Kennzeichnungen oder Kenntlichmachungen sind auf Ebene des FWP 
nicht festgehalten, auch sonst sind keine Beschränkungen der Bebaubarkeit festzu-
stellen. 
 
 
2.2 Verkehrserschließung  
An den Erschließungsgegebenheiten hat sich nichts geändert. 
 
 
2.3 Sonstige Infrastruktur  
Die Infrastruktur ist vollumfänglich vorhanden. 
 
 
2.4 Ausmaß, Struktur und besondere Erhaltenswürdigkeit der Bausubstanz  
Die nähere Umgebung ist geprägt durch Wohnbebauung, größtenteils handelt es 
sich um Einfamilienhäuser mit vorwiegend zweigeschoßiger Höhenentwicklung. Ent-
lang der unweit westlich vorbeiführenden ehemaligen Landesstraße B1 finden sich 
flächenmäßige etwas größere Objekte mit teils dreigeschoßiger Höhenentwicklung. 
Auch bei der Nutzung dieser Objekte handelt es meist um keine reine Wohnnutzung.  
Im unmittelbaren südwestlichen Anschluss befindet sich auf Gp. 2117/3 ein Trafoge-
bäude, das schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans bestanden 
hat.  
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Eine besondere Erhaltenswürdigkeit im Sinne des Denkmalschutzes ist im Pla-
nungsgebiet jedenfalls nicht festzustellen. 
 
Eine Übersicht über den Baubestand im und um das Planungsgebiet gibt nachste-
hendes Orthofoto: 
 

 
Orthofoto, Bereich des erweiterten Bebauungsplans der Grundstufe ist rot markiert, Quelle: SAGIS 
 
 
 
 

2.5 Für unbebaute Flächen die allenfalls bestehenden rechtskräftigen Bau-
platzerklärungen und Baubewilligungen  

Die Fläche ist bebaut. 
 
 
 
2.6 Aussagen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes (REK) 
 

Im rechtsgültigen REK ist der gegenständliche Bereich dem Standort 8 zugeordnet, 
siehe dazu auch den Planausschnitt auf der nächsten Seite. Im Schriftteil finden sich 
dazu folgende relevante Aussagen: 
 

Standort 8 
Bereich zwischen Sylvester Wagner Weg, Altentannstraße, Oberdorfstraße und B1 
 
Festlegungen für den Bestand 
 
Festlegungen betreffend die Nutzung: 
Wohnen, im Randbereich zur B1 auch wirtschaftliche Nutzung. 
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